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VERORDNUNG (EWG Nr. 2116/78 DER KOMMISSION
vom 7 . September 1978

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2598/70 zur Festlegung des Inhalts der
verschiedenen Positionen der Verbuchungsschemata des Anhangs I der Verord

nung (EWG) Nr. 1108/70 des Rates vom 4. Juni 1970

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1108 /70 des
Rates vom 4. Juni 1970 zur Einführung einer Buch
führung über die Ausgaben für die Verkehrswege des
Eisenbahn-, Straßen - und Binnenschiffsverkehrs ('),
insbesondere auf Artikel 9 Absatz 1 ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2598/70 der
Kommission vom 18 . Dezember 1970 zur Festlegung
des Inhalts der verschiedenen Positionen der Verbu
chungsschemata des Anhangs I der Verordnung
(EWG) Nr. 1108 /70 des Rates vom 4. Juni 1970 (2 ),

nach Stellungnahme der Mitglieder des Ausschusses
von Regierungssachverständigen ,

in der Erwägung, daß es zweckmäßig ist, die Art der
Ausgaben für die Verkehrswege der Eisenbahnen zu
bestimmen , um den Gesamtbetrag dieser Ausgaben
sowie den von den Eisenbahnunternehmen zu tragen
den Anteil zu ermitteln —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Einziger Artikel

Anlage 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2598/70 wird
wie im Anhang zu dieser Verordnung angegeben geän
dert .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 7 . September 1978
Für die Kommission

Richard BURKE

Mitglied der Kommission

(') ABl . Nr. L 130 vom 15 . 6 . 1970 , S. 4 .
U) ABl . Nr. L 278 vom 23 . 12 . 1970, S. 1 .
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ANHANG

Anlage 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2598/70

A. ALLGEMEINES

Absatz 2 zweiter Unterabsatz wird wie folgt ergänzt :
„Für die Eisenbahnen werden die Beträge, die in Abzug gebracht werden konnten, getrennt ange
geben . Diese Beträge können insbesondere die Ausgleichszahlungen für
— Wegekosten (Verordnung (EWG) Nr. 1107/70, Artikel 3 Ziffer 1 Buchstabe b)) ('),
— Aufwendungen für Ruhegehälter und Renten (Verordnung (EWG) Nr. 1192/69, Artikel 4 Ab

satz 1 Buchstabe c) Kategorie III) (2 )
betreffen .

(') ABI . Nr. L 130 vom 15. 6. 1970, S. 1 .
(') ABl . Nt . L 156 vom 28 . 6 . 1969 , S. 8 ."


